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Antrag auf Informationszugang nach dem Informationsfreiheitsgesetz (IFG) 
Bezug: Ihr Schreiben vom 14. Mai 2019 
Anlagen: Thünen Working Paper 110; Antrag der Fraktion Bündnis 90/ Die Grünen 
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mit Ihrem Schreiben vom 14. Mai 2019 beantragen Sie Aktenauskunft zum letzten Satz des 
Abschnitt A der Ferkelbetäubungssachkundeverordnung des BMEL vom 13.05.2019, in dem 
beschrieben wird, dass nicht genügend Tierärzte zur Verfügung stehen, um die Narkose mit 
Isofluran flächendeckend durchführen zu können. 
 
Über Ihren Antrag entscheide ich nach §§ 1 Absatz 1, 10 IFG wie folgt: 

I. Dem Antrag wird stattgegeben. 
II. Der Bescheid ergeht gebührenfrei. 

 
Begründung: 
 
Zu I. 
Es besteht Anspruch auf Informationszugang nach § 1 Absatz 1 Satz 1 IFG. Danach hat jeder 
nach Maßgabe des Informationsfreiheitsgesetzes gegenüber den Behörden des Bundes einen 
Anspruch auf Zugang zu amtlichen Informationen. 
 
Als Anlage übersende ich Ihnen zwei Dokumente, die feststellen, dass es in Deutschland, vor 
allem in der Nutztierhaltung, einen Tierärztemangel gibt. Im Antrag der Fraktion Bündnis 90/ 
Die Grünen an die Landesregierung Nordrhein-Westfalen wird sich mit dem Tierärztemangel 
und den möglichen Ursachen befasst. Im Bericht des Thünen Institutes wird in den Schluss-
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folgerungen der Tierärztemangel in Bezug auf die flächendeckenden Durchführungsmöglich-
keiten der Isofluran-Narkose gebracht. Weiterhin verweise ich auf folgenden Link: 
https://www.thieme-connect.com/products/ejournals/html/10.1055/a-0816-2874. 
 
Zu II. 
Die Auskunft ergeht als einfache Auskunft gebührenfrei gem. § 10 Absatz 1 Satz 2 IFG in 
Verbindung mit § 1 Abs. 1, Teil A Nr.1.1 der Verordnung über Gebühren und Auslagen nach 
dem IFG (Informationsgebührenverordnung – IFGGebV). 
 
Rechtsbehelfsbelehrung 
Gegen diesen Bescheid ist als Rechtsbehelf der Widerspruch zulässig. Der Widerspruch ist  
innerhalb eines Monats seit Bekanntgabe des Bescheids gegenüber dem Bundesministerium 
für Ernährung und Landwirtschaft, Rochusstr. 1, 53123 Bonn zu erheben. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
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